
2. Änderung 
 

zur Entgeltordnung der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld 
 
 
Aufgrund des § 18 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277, 288) i. V. m. § 12 Abs. 1 und 2 Thüringer 
Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) - in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.07.2024 (GVBl. 
S. 277, 288) hat die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/Eichsfeld in ihrer Sitzung am 04.11.2025 folgende Änderung der 
Entgeltordnung beschlossen: 
 
 

§ 2 „Entgeltpflichtige Nutzung“ wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 2 wird wie folgt ersetzt: 

Das Entgelt für die Nutzung beträgt: 
 
a) pro Tag       120,00 Euro (inklusive 150 km) 

(von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr) 
 
bei halbtägiger Nutzung     60,00 Euro (inklusive 75 km) 
(bis zu 4 Stunden) 
vormittags in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr oder 
nachmittags in der Zeit von 12:00 bis 17:00 Uhr) 

 
Abs. 3 wird neu hinzugefügt: 

Das Entgelt für die Nutzung im Rahmen der Jugendarbeit in der Verwaltungs-
gemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld beträgt die Hälfte des Entgeltes nach Absatz 2. 
 
Abs. 4 wird neu hinzugefügt: 

Der Gemeinschaftsvorsitzende kann auf schriftlich begründeten Antrag eine 
Ermäßigung des Entgeltes oder eine entgeltfreie Nutzung für besondere 
Veranstaltungen gewähren. 
 
 
§ 4 „Sonstige Entgelte“ wird wie folgt geändert: 

Der Betrag von 25,00 Euro wird durch 35,00 Euro ersetzt. 
 
 
§ 5 „Entstehung der Ansprüche, Fälligkeit“ Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

Der Betrag von 25,00 Euro wird durch 35,00 Euro ersetzt. 
 
 
 
 



 
Die 2. Änderung der Entgeltordnung tritt am 01.01.2026 in Kraft.  
 
Teistungen, den 07.11.2025 
 
 
 
Raabe  
Gemeinschaftsvorsitzender 


